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Aufgabe 3
Die in Belgien ansässige und in der Schweiz nicht im MWST-Regis-
ter eingetragene Planing Ltd. erbringt für Kunden mit Sitz in der 
Schweiz Architekturleistungen (Planungsarbeiten im Zusammenhang 
mit sich in der Schweiz befindenden Grundstücken). Im aktuellen 
Jahr beträgt dieser Umsatz umgerechnet 10 000 Euro. Der Umsatz 
aus Architekturleistungen im Bezug zu Grundstücken in Belgien 
beträgt 430 000 Euro.
Kreuzen Sie die korrekten Antworten an. Es können mehrere Aussagen 
zutreffen.

  Die obligatorische Steuerpflicht ist gegeben.
  Die obligatorische Steuerpflicht ist nicht gegeben.
  Die Unternehmung muss sich ins Schweizer MWST-Register eintragen 
lassen.

  Die Unternehmung muss sich nicht ins Schweizer MWST-Register 
eintragen lassen.

  Die Unternehmung kann sich freiwillig ins Schweizer MWST-Register 
eintragen lassen.

Lösung
  Die obligatorische Steuerpflicht ist gegeben.
  Die obligatorische Steuerpflicht ist nicht gegeben.
  Die Unternehmung muss sich ins Schweizer MWST-Register eintragen 
lassen.

  Die Unternehmung muss sich nicht ins Schweizer MWST-Register 
eintragen lassen.

  Die Unternehmung kann sich freiwillig ins Schweizer MWST-Register 
eintragen lassen.

Aufgabe 4
Die IT-für-alle AG (ITfa) mit Sitz in Brienz (CH) erbringt Beratungsleis-
tungen (Informatikberatung) und verkauft Hard- und Software sowohl an 
inländische als auch an ausländische Kunden. Sie hat die Bewilligung, 
die MWST nach vereinnahmten Entgelten abzurechnen, und wendet die 
Saldosteuersatzmethode an. Sie hat von der ESTV zwei Saldosteuersätze 
bewilligt erhalten: 2% für den Verkauf von Hard- und Software und 6,5% 
für die Informatikdienstleistungen.
Im Jahr 2020 hat die ITfa von Unternehmen mit Sitz im Ausland, welche 
nicht im Schweizer Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen 
sind, verschiedene Leistungen bezogen.
Bestimmen Sie bei den nachfolgend aufgeführten Leistungen, ob und in 
welcher Höhe diese als der Bezugsteuer unterliegende Leistungen in der 
MWST-Abrechnung deklariert werden müssen, sowie die allenfalls geschul-
dete Steuer.
1.  Die ITfa zahlt am 7. Juli 2020 die Rechnung eines Werbebüros mit 

Sitz in Frankfurt (D) mit einem Betrag von umgerechnet 4100 Fran-
ken. Das Werbebüro hatte für die ITfa ein Werbekonzept erarbeitet.

2.  Die ITfa zahlt einer Speditionsfirma mit Sitz in Como (IT) am 4. August 2020 
die Rechnung für den Transport von Hardware von Palermo (IT) nach 
Brienz (CH) mit einem Betrag von umgerechnet 2322 Franken.

3.  Die ITfa zahlt ihrem Lieferanten mit Sitz in Palermo (IT) am 15. August 2020 
die Rechnung für die Hardware im Betrag von umgerechnet 12 625 Fran-
ken.

Lösung
1.  Ja. Der Bezugsteuer gemäss Art. 45 Abs. 1 Bst. a MWSTG unterliegen 

Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland, die nicht im 
Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen sind, sofern sich 
der Ort der Leistung nach Art. 8 Abs. 1 MWSTG im Inland befindet. 
7,7% von CHF 4100 (100%) = CHF 315.70

2.  Nein. Die Speditionsfirma erbringt eine gemäss Art. 23 Abs. 2 
Ziff. 5 MWSTG befreite Leistung. Gemäss Art. 45a MWSTG unterlie-
gen Leistungen, die nach Art. 21 MWSTG von der Steuer ausgenom-
men sind oder nach Art. 23 MWSTG von der Steuer befreit sind, nicht 
der Bezugsteuer.

3.   Nein. Der Bezugsteuer gemäss Art. 45 Abs. 1 Bst. c MWSTG unter-
liegen Lieferungen von unbeweglichen Gegenständen von Unterneh-
men mit Sitz im Ausland, die nicht im Register der steuerpflichtigen 
Personen eingetragen sind, sofern sich der Ort der Leistung im Inland 
befindet. Der Ort dieser Lieferung befindet sich am Abgangsort im 
Ausland und die Leistung unterliegt deshalb nicht der Bezugsteuer, 
sondern der Einfuhrsteuer.
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Aufgabe 2
Das Lebensmittelgeschäft Lecker AG mit Sitz in Langenthal (CH) bie-
tet neu bereits zusammengestellte Geschenkkörbe für 80 Franken an. 
Diese bestehen aus verschiedenen Komponenten, welche auch sepa-
rat verkauft werden und dann folgende Verkaufspreise aufweisen:

Teigwaren CHF 15
Saucen CHF 35
Schokolade CHF 12
Wein CHF 21
Korb CHF 5

Bestimmen Sie, zu welchem Mehrwertsteuersatz die Lieferung eines 
wie oben zusammengestellten Geschenkkorbes zu versteuern ist, und 
berechnen Sie die geschuldete Steuer. Wenn mehrere Varianten mög-
lich sind, ist die steuerlich günstigste Variante anzuwenden.

Lösung
Werden die Gegenstände separat verkauft bzw. separat in Rechnung 
gestellt (auch auf der gleichen Rechnung), so stellen Sie voneinander 
unabhängige Leistungen dar. Durch den Pauschalpreis kann nun die 
Kombinationsregelung gem. Art. 19 Abs. 2 MWSTG angewendet wer-
den.

Teigwaren CHF 15 2,5% 17,05%
Saucen CHF 35 2,5% 39,77%
Schokolade CHF 12 2,5% 13,64%
Wein CHF 21 7,7% 23,86%
Korb CHF 5 7,7% 5,68% Total 29,54%
Total CHF 88  100%

Die Leistungen zum Normalsatz von 7,7% machen weniger als 30% 
des Gesamtwerts aus, weshalb der Gesamtbetrag zum überwiegenden 
Satz von 2,5% abgerechnet werden kann.

CHF 80 (102,5%) × 2,5% = CHF 1.95 Umsatzsteuer

Aufgabe 1
Bitte ergänzen Sie beim nachfolgenden Text die Textlücken mit den vor-
geschlagenen Lösungstexten. Die Auswahl an Lösungstexten ist grösser 
als die zu ergänzenden Textlücken.

Bei den Stempelabgaben handelt es sich um ..........
Offene und stille Sanierungen sind von der Emissionsabgabe ausgenom-
men, soweit bestehende Verluste beseitigt werden und die Leistungen 
der Gesellschafter oder Genossenschafter gesamthaft .......... nicht über-
steigen.
Die Umwandlung einer Kollektivgesellschaft in eine Aktiengesellschaft ist 
von der Emissionsabgabe ..........
Die für die .......... steuerneutralen Umstrukturierungen sind immer auch 
ausgenommene Tatbestände bei der Emissionsabgabe.

Vorgeschlagene Lösungstexte: 20 Mio. Franken / nicht ausgenommen / 
Gewinnsteuer / Selbstveranlagungssteuern / 10 Mio. Franken / Wirtschafts-
verkehrssteuern / Einkommenssteuer / befreit

Lösung
Bei den Stempelabgaben handelt es sich um Selbstveranlagungssteuern.
Offene und stille Sanierungen sind von der Emissionsabgabe ausgenom-
men, soweit bestehende Verluste beseitigt werden und die Leistungen 
der Gesellschafter oder Genossenschafter gesamthaft 10 Mio. Franken 
nicht übersteigen.
Die Umwandlung einer Kollektivgesellschaft in eine Aktiengesellschaft ist 
von der Emissionsabgabe nicht ausgenommen.
Die für die Gewinnsteuer steuerneutralen Umstrukturierungen sind 
immer auch ausgenommene Tatbestände bei der Emissionsabgabe.
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